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Vorwort 

Das Rechtsgutachten beschäftigt sich mit Verfassungsproblemen, die im 
Zusammenhange der Problematik der Pressekonzentration entstan-
den sind; insbesondere mit der Frage, inwieweit die hierzu geäußerten 
Vorschläge für ,gesetzgeberisches Handeln verfassungsrechtlich freie 
Hand haben oder nicht. Den Problemen des sog. lokalen Monopols ist 
besonderes Gewicht zugemessen. Nicht erörtert werden Fragen der Ge-
setzgebungskompetenz; Angelegenheiten der "inneren Pressefreiheit" 
werden nur insoweit berührt, wie dies für das gewählte Thema unum-
gänglich erscheint. 

P.Lerche 
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I. Vorbereitende Oberlegungen zum prinzipiellen Verhältnis: 
Presserecht und Kartellrecht als Verfassungsproblem 

Ein erheblicher Teil der verfassungsrechtlichen Schleier, die sich über 
das Konzentrationsthema gelegt haben, hat sich schon auf einer Vorstufe 
angesammelt. Das äußert sich im Mangel ausreichend scharfer Erfassung 
des Verhältnisses zwischen Presserecht und wirtschaftsrechtlichem Kon-
zentrationsrecht (kurz: Kartellrecht). Dieses Verhältnis hat einmal kom-
petenzrechtliche Bedeutung. Im Vordergrund unserer überlegungen soll 
indes seine materiell rechtliche Seite stehen. 

1. Extreme Positionen 

Die Spannweite der hierzu denkbaren Ansichten wird durch folgende 
Positionen markiert: 

'a) Einmal wird gesagt, insbesondere von Mestmäcker, die Wirkungs-
möglichkeiten des Rechts der Wettbewerbsbeschränkungen seien vom 
"Nachweis einer Gefährdung oder Beeinträchtigung der Meinungsfrei-
heit als solcher unabhängig"1. Läßt man gewisse Einschränkungen dieser 
These beiseite2, so hält sie sich auf einer Grundlage aufr,echt, die etwa 
dahin zu bestimmen ist, daß "die Notwendigkeit, jede Art wirtschaft-
licher Macht zu kontrollieren"3, als verfassungsrechtlich ohne weiteres 
legitim vorausgesetzt wird; eine Notwendigkeit, die sich dann nur so-
zusagen "auch" im Pressebereich aktualisiere. Sind nur die allgemeinen 
verfassungsrechtlichen Bedingungen für die Kontrolle wirtschaftlicher 
Macht eingehalten, so kann in der Konsequenz Art. 5 GG prinzipiell keine 
zusätzliche Sperre gegenüber Antikonzentrationsmaßnahmen darstellen. 

b) Die extreme Gegenposition wi~d etwa durch die Sicht Forsthoffs4 
deutlich. Danach schafft Art. 5 GG im Pressebereicheinen Freiheitsraum 
für die Berechtigten ,gegenüber staatlichem Eindringen. Zu welchen 
Zwecken der Berechtigte von dieser ("staatsbezogenen",. "liberalen") 
Freiheit Gebrauch macht, interessiere die Verfassung nicht. Jene Freiheit 
sei daher keine auf eine bestimmte gesellschaftliche Ordnungsvorstel-

1 Vgl. Mestmäcker in AP-Entwurf, S. 132. 
! a.a.O. S. 133 bemerkt Mestmäcker, damit· sei nicht gesagt, daß Art. 5 GG 

im Rahmen einer wettbewerbsrechtlichen Betrachtungsweise unerheblich sei. 
3 Mestmäcker a.a.O. S. 133. 
, . Forsthoff, Zeitungspresse, bes. S. 15, 17 f.; vgl. auch S. 72. 
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lung bezogene Aussage, sondern nur Abwehrrecht gegenüber dem Staat. 
Anders verhalte es sich bei Antikonzentrationsmaßnahmen wirtschafts-
rechtlicher Zielrichtung. Da sich die Verfassung nicht auf ein bestimmtes 
Wirtschaftssystem festgelegt habe, sei "die Bahn frei für Maßnahmen zum 
Schutze der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Freiheit gegen die wirt-
schaftliche übermacht einzelner". Im Pressebereich gelte aus den er-
wähnten Gründen dies gerade nicht. 

Während also nach der einen Auffassung kartellrechtliche Maßnahmen 
im Pressebereich sogar auch ohne gesellschaftliche Gefährdung der Mei-
nungsfreiheit zulässig sein soUen, wären nach der zweiten Auffassung 
der-artige Maßnahmen selbst dann unzulässig, wenn ein Gefährdungstat-
bestand bejaht werden müßte. 

2. Kritik 

Keine der beiden Auffassungen befriedigt. Die vorzunehmende dop-
pelte Widerlegung kreist den m. E. zutreffenden Standpunkt von Extrem-
zonen her ein, definiert ihn damit aber noch nicht exakt. Insofern haben 
die nachstehenden überlegungen nur vorbereitenden Charakter. 

a) Vorauszuschicken ist eine terminologische Klarstellung. Wir gehen 
von der Beobachtung aus, daß sich eine Reihe - wenn auch keineswegs 
alle - der erwogenen Konzentrationsbekämpfungsmaßnahmen eines 
wirtschaftsrechtlichen Instrumentariums bedienen und insofern als "kar-
tellrechtliche" Maßnahmen bezeichnet werden dürfen. Der Ausdruck 
wird hier also nicht technisch eng verstanden. Ob diese Maßnahmen in 
der bloßen Intensivierung des geltenden Rechts gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen im Pressebereich bestehen sollen oder sich eine zusätzliche 
spezifisch pressebezogene Apparatur beizulegen beabsichtigen, ist dafür, 
also vorläufig, unerheblich. 

b) Den Terminus "kartellrechtliche Maßnahmen" in diesem weiteren 
Sinn verstanden, steht als erstes fest, daß diese Maßnahmen der Ver-
fassung nicht entzogen sein können, also - in welcher Gestalt auch immer 
- einer spezifischen Legitimation bedürfen. Diese Legitimation ergibt 
sich nicht schon allein aus der wirtschaftspolitischen Offenheit des GG. 
Das folgt daraus, daß die in Rede stehenden Maßnahmen keinen aus-
schließlich oder auch nur primär wirtschaftspolitischen Charakter auf-
weisen. Sie sind vielmehr kommunikationspolitische Maßnahmen, die sich 
wirtschaftsrechtlicher Instrumente bedienen. Sie wollen kommunika-
tionsbezogenen Konzentrationstendenzen durch Einwirkungen auf die 
ökonomische Basis begegnen. Sie bedürfen daher, mindestens auch, einer 
kommunikations(verfassungs)rechtlichen Legitimation. Damit unterstel-
len sie sich aber Art. 5 GG5. 

5 Vgl. im Erge.mis auch etwa Heck ArchPR 1968, 702, der darüber hinaus von 
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Aus dieser Feststellung dürfen nicht zu weitgehende Schlüsse gezogen 
werden, weder in der einen, noch inder anderen Richtung: 

c) Selbst wenn ·als primäre verfassungsrechtliche Basis derartiger kar-
tellrech tlicher Maßnahmen die grundsä tzliche wirtschaftspolitische Offen-
heit und Neutralität des GG anzusehen wäre, müßten sie sich gleichwohl 
an Art. 5 GG rechtfertigen, weil und soweit sie sich im Bereich der Presse-
freiheit auswirken. Denn dieses Offensein des GG ist, wie auch das 
BVerfG bestätigt6, nur in den Grenzen der sonstigen Verfassungsord-
nung, namentlich der Grundrechtsordnung, anzuerkennen. Art. 5 GG 
zählt zu diesen Grenzen. Es kann nicht einmal darauf ankommen, ob 
sich kartellrechtliche Maßnahmen nur "auch" im Kommunikationsbereich 
auswirken oder ob sie speziell und final in diesen Bereich eindringen sol-
len. Denn da der Kommunikationsbereich von den Kommunikations-
grundrechten beherrscht wird, muß sich z. B. auch jede allgemein wirt-
schaftsrechtliche Regelung in dem Augenblick, in dem sie im Presse-
bereich irgendwelche Rechtswirkungen auslöst, am Maßstabe des Art. 5 
GG messen lassen7• Warum soll für Art. 5 GG in dieser Beziehung irgend-
etwas anderes gelten als für sämtliche anderen speziellen Verfassungs-
normen? Wenn z. B. eine allgemeine wirtschaftsrechtliche Ordnungsnorm 
Auswirkungen im Eigentumsbereich hat, so wird von niemandem bestrit-
ten, daß sie sich an Art. 14 GG prüfen lassen muß. Art. 5 GG nimmt hier 
keine Sonderstellung ein.Irgendein Anhalt ist dafür nicht ersichtlich. 

Zieht man aus dieser Sachlage eine erste Bilanz, so zeigt sich, daß 
Art. 5 GG in unserem Felde auch dann nicht ausgeschaltet werden kann, 
wenn das ohnehin geltende Recht der Wettbewerbsbeschränkungen ledig-
lich "auch" in Richtung der Presse ausschöpfend angewendet wer.den soll. 
Erst recht muß dies gelten, wenn dieses allgemeine Recht im speziellen 
Bezug auf die Presse intensiviert werden soll und besonders, wenn unter 
Abkehr vom aUgemeinen Kartellrecht ein spezifisches Pressekartellrecht 
geschaffen werden sollte. In allen diesen Fällen entgeht man Art. 5 GG 
nicht. 

An dieser Tatsache vermag die bloße Formulierungstechnik etwaiger 
gesetzgeberischer Anstrengungen verständlicherweise nichts zu ändern. 
Es ist daher für die Unterordnung unter Art. 5 GG vollkommen gleich-
gültig, ob etwaige zusätzliche Regelungen dem GWB eingefügt oder an-
gehängt werdens oder sich ein selbständiges Gehäuse zulegen. Darauf 
kann es nicht ankommen. 

einem innerlich begründeten Vorrang der Pressefreiheit vor der Wirtschafts-
freiheit spricht. Siehe ferner etwa Kull ZV+ZV 1970, 656 mit Hinweis auf 
BVerfGE 20,175; o. V. ArchPR 1969, 893. 

6 Vgl. nur etwa BVerfGE 4,17 f. 
7 Vgl. auch BVerfGE 20, 175 f. 
8 So die etwas seltsame Technik des AP-Entwurfs, die manche Kritik aus-

gelöst hat, vgl. z. B. Kirn ZRP 1970, 104, 106. 


